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Maße in Meter

Tabelle 1: Mindestmaße von Sprunganlagen

Sprunganlage Art Höhe der Plattform 
über dem Wasser-

spiegel *

min. benutzbare 
Breite

Länge, die für den 
Springer reserviert 

ist
Mindestmaße von 
Sprungplattform- 
anlagen

1 0,6 1

3 0,6 1

5 1,5 1,5

7,5 1,5 2

10 2 2

Mindestmaße von 
Sprungbrettanlagen

1,0≤ h ≤ 1,05 0,5 die gesamte Länge des 
Sprungbrettes

3 0,5 die gesamte Länge des 
Sprungbrettes

* Mindestabstand ab der Lotrechten
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Tabelle 2: Sicherheitstmaße von Sprunganlagen

Höhe  über dem Wasserspiegel Sprungbrettanlage Sprungplattformanlage

<1m 1m 3m          3m 1m 3m 5m 7,5m 10m

horiz. vert. horiz. vert. horiz. vert. horiz. vert. horiz. vert. horiz. vert. horiz. vert. horiz. vert.
A Von der Lotrechten Absprungstelle nach hinten zur 

Beckenwand

min. 1,50 - 1,50 - 1,50 - 0,75 - 1,25 - 1,25 - 1,5 - 1,5 -

A/A Von der Lotrechten oberer Absprungstelle zurück zur 

Lotrechten unterer Absprungstelle

min. - - - - - - - - - - 0,75 - 0,75 - 0,75 -

B Von Lotrechten Absprungstelle zur seitlichen Becken-

wand

min. 2,50 - 2,50 - 3,50 - 2,30 - 2,80 - 3,25 - 4,25 - 5,25 -

C Von der Lotrechten Absprungstelle zur Lotrechten der 

auf gleicher Höhe seitlich liegenden Absprungstelle

min. 1,90 - 1,90 - 1,90 - 2,00 - 2,00 - 2,90 - 2,90 - 2,90 -

C1 Von der Lotrechten der oberen Absprungstelle zur Lot-

rechten der darunterliegenden Absprungstelle wenn 

sie gleich weit über den Beckenrand ragen

min. - . . . 2,20 . - - 2,00 - 2,25 - 2,50 - horiz. zu 

5,0m=3,15

7,5m= 2,75

C2 Von der Lotrechten der oberen Absprungstelle zur Lot-

rechten der darunterliegenden Absprungstelle, wenn 

die untere Absprungstelle um min. 1,25m von der 

oberen überragt wird

min. - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 

gilt nicht 

zu 1m Ab-

sprung-

stelle*

-

D Von Vorderkante Absprungstelle zur gegenüberliegen-

den Beckenwand

min. 9,00 - 9,00 - 10,25 - 8,00 - 9,50 - 10,25 - 11,00 - 13,50 -

F/E Hindernisfreier Bereich  ab Oberkante Absprungstelle 

hinter und zu beiden Seiten der Lotrechten

min. 2,50 5,00 2,50 5,00 2,50 5,00 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 4,00

G/E Hindernisfreier Bereich  vor der Lotrechten nach oben min. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,25 5,00 3,25 5,00 3,25 5,00 3,25 6,00 4,00

H Wassertiefe an der Lotrechten min. - 3,40 - 3,40 - 3,70 - 3,20 - 3,50 - 3,70 - 4,10 - 4,50

J/K Hindernisfreier Bereich im Wasser vor der Lotrechten min. 5,00 3,30 5,00 3,30 6,00 3,60 4,50 3,10 5,50 3,40 6,00 3,60 8,00 4,00 11,00 4,25

l/K Hindernisfreier Bereich im Wasser an jeder Seite der 

Lotrechten

min. 1,50 3,30 1,50 3,30 2,00 3,60 1,40 3,10 1,80 3,40 3,00 3,60 3,75 4,00 4,50 4,25

α Größte Neigungen angrenzend an die Bereiche, für die 

die oben genannten Anforderungen gelten

Becken-

tiefe 30°

Decke

* Bei 1m Absprungstelle zu 10m Absprungstelle muss das Überragungsmaß min. 1.5m betragen.

* „-“ nicht möglich

ANMERKUNG: Die Maße B und C gelten für Sprunganlagen mit einer Breite nach Tabelle 1; wenn die Breite der 

Sprunganlage erhöht wird, müssen B und C um die Hälfte der zusätzlichen Breite erhöht werden.
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Maße in Meter

Tabelle 2: Sicherheitstmaße von Sprunganlagen

Höhe  über dem Wasserspiegel Sprungbrettanlage Sprungplattformanlage

<1m 1m 3m          3m 1m 3m 5m 7,5m 10m

horiz. vert. horiz. vert. horiz. vert. horiz. vert. horiz. vert. horiz. vert. horiz. vert. horiz. vert.
A Von der Lotrechten Absprungstelle nach hinten zur 

Beckenwand

min. 1,50 - 1,50 - 1,50 - 0,75 - 1,25 - 1,25 - 1,5 - 1,5 -

A/A Von der Lotrechten oberer Absprungstelle zurück zur 

Lotrechten unterer Absprungstelle

min. - - - - - - - - - - 0,75 - 0,75 - 0,75 -

B Von Lotrechten Absprungstelle zur seitlichen Becken-

wand

min. 2,50 - 2,50 - 3,50 - 2,30 - 2,80 - 3,25 - 4,25 - 5,25 -

C Von der Lotrechten Absprungstelle zur Lotrechten der 

auf gleicher Höhe seitlich liegenden Absprungstelle

min. 1,90 - 1,90 - 1,90 - 2,00 - 2,00 - 2,90 - 2,90 - 2,90 -

C1 Von der Lotrechten der oberen Absprungstelle zur Lot-

rechten der darunterliegenden Absprungstelle wenn 

sie gleich weit über den Beckenrand ragen

min. - . . . 2,20 . - - 2,00 - 2,25 - 2,50 - horiz. zu 

5,0m=3,15

7,5m= 2,75

C2 Von der Lotrechten der oberen Absprungstelle zur Lot-

rechten der darunterliegenden Absprungstelle, wenn 

die untere Absprungstelle um min. 1,25m von der 

oberen überragt wird

min. - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 

gilt nicht 

zu 1m Ab-

sprung-

stelle*

-

D Von Vorderkante Absprungstelle zur gegenüberliegen-

den Beckenwand

min. 9,00 - 9,00 - 10,25 - 8,00 - 9,50 - 10,25 - 11,00 - 13,50 -

F/E Hindernisfreier Bereich  ab Oberkante Absprungstelle 

hinter und zu beiden Seiten der Lotrechten

min. 2,50 5,00 2,50 5,00 2,50 5,00 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 4,00

G/E Hindernisfreier Bereich  vor der Lotrechten nach oben min. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,25 5,00 3,25 5,00 3,25 5,00 3,25 6,00 4,00

H Wassertiefe an der Lotrechten min. - 3,40 - 3,40 - 3,70 - 3,20 - 3,50 - 3,70 - 4,10 - 4,50

J/K Hindernisfreier Bereich im Wasser vor der Lotrechten min. 5,00 3,30 5,00 3,30 6,00 3,60 4,50 3,10 5,50 3,40 6,00 3,60 8,00 4,00 11,00 4,25

l/K Hindernisfreier Bereich im Wasser an jeder Seite der 

Lotrechten

min. 1,50 3,30 1,50 3,30 2,00 3,60 1,40 3,10 1,80 3,40 3,00 3,60 3,75 4,00 4,50 4,25

α Größte Neigungen angrenzend an die Bereiche, für die 

die oben genannten Anforderungen gelten

Becken-

tiefe 30°

Decke

* Bei 1m Absprungstelle zu 10m Absprungstelle muss das Überragungsmaß min. 1.5m betragen.

* „-“ nicht möglich

ANMERKUNG: Die Maße B und C gelten für Sprunganlagen mit einer Breite nach Tabelle 1; wenn die Breite der 

Sprunganlage erhöht wird, müssen B und C um die Hälfte der zusätzlichen Breite erhöht werden.
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Tabelle 3: Zusätzliche Anforderungen zu Tabelle 2 für Kombinationen Sprungbrett und 
Sprungplattform (horizontales Maß in Meter zwischen den Lotrechten)

Plattform
Brett 

1m 3m 5m 7,5 10

1m 
wenn beide Absprungstellen gleich 
weit über den Beckenrand ragen

1,95 1,65 2,1 2,4 2,65

1m 
wenn die Vorderkante der oberen 
Absprungstelle die Vorderkante der 
unteren Absprungstelle um min 1,25m 
überragt

- - - 0,00 -

1m
wenn die Vorderkante der oberen 
Absprungstelle die Vorderkante der 
unteren Absprungstelle um min 1,50m 
überragt

- - - - 0,00

3m
wenn beide Absprungstellen gleich 
weit über den Beckenrand ragen

1,95 1,95 2,10 2,10 2,65

3m
wenn die Vorderkante der oberen 
Absprungstelle die Vorderkante der 
unteren Absprungstelle um min 1,25m 
überragt

- - - - 0,00

* „-“ keine Kombination möglich
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9.2		 Sicherheitskennzeichnung für Chlorungsverfahren

Die nachfolgend aufgeführten Schilder sind geeignet, die nach Abschnitt 4.1.10 dieser 
Regel geforderte Sicherheitskennzeichnung zu erfüllen. Angaben über Abmessungen 
und Farben sind in der Arbeitsstättenregel „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung“ ASR A1.3 enthalten.

W
ar

ns
ch

ild
er

Schild Stoff Bemerkung

Chlor
Chlordioxidlösung

Das Schild „Warnung vor giftigen Stoffen“ 
ist am Zugang zum Gefahrenbereich an-
zubringen, in dem nebenstehende Stoffe 
verwendet werden. Bei ortsveränderlichen 
Chlorungseinrichtungen ist das Schild an der 
Einrichtung anzubringen.

Trichlorisocyanursäure
Natriumdichloriso-
cyanurat
Natriumchloritlösung

Das Schild „Warnung vor gesundheitsschäd-
lichen Stoffen“ ist am Zugang zum Gefah-
renbereich anzubringen, in dem nebenste-
hende Stoffe verwendet werden.

Natriumchloritlösung
Calciumhypochlorit
Natriumhypochlorit-
lösung
Salzsäure (≥ 25 %)
Schwefelsäure (≥ 15 %)

Das Schild „Warnung vor ätzenden Stoffen“ 
ist am Zugang zum Gefahrenbereich an-
zubringen, in dem nebenstehende Stoffe 
verwendet werden.

Natriumdichloriso-
cyanurat
Trichlorisocyanursäure
Calciumhypochlorit

Das Schild „Warnung vor brandfördernden 
Stoffen“ ist am Zugang zum Gefahrenbereich 
anzubringen, in dem nebenstehende Stoffe 
verwendet werden.

Chlor

Bei Chlorungseinrichtungen unter Verwen-
dung von Chlorgas ist das Schild „Warnung 
vor Gasflaschen“ am Zugang zum Gefahren-
bereich anzubringen, in dem Chlorgasbehäl-
ter verwendet werden.

I. Warnschilder
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Schild Stoff Bemerkung

Calciumhypochlorit
Natriumdichloriso-
cyanurat
Trichlorisocyanursäure

Das Schild „Feuer, offenes Licht und Rau-
chen verboten“ ist am Zugang zum Gefah-
renbereich anzubringen, in dem nebenste-
hende Stoffe verwendet werden.

Chlor
Chlordioxidlösung
Natriumchloritlösung
Natriumhypochlorit-
lösung
Calciumhypochlorit
Trichlorisocyanursäure
Natriumdichlorisocya-
nurat
Salzsäure (≥ 25 %)
Schwefelsäure (≥ 15 %)

Das Schild „Zutritt für Unbefugte verboten“ 
ist am Zugang zum Gefahrenbereich an-
zubringen, in dem nebenstehende Stoffe 
verwendet werden.

II. Verbotsschilder
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Schild Stoff Bemerkung

Chlor
Chlordioxidlösung
Calciumhypochlorit
Trichlorisocyanursäure
Natriumdichloriso-
cyanurat

Das Schild „Atemschutz benutzen“ ist bei 
Chlorungseinrichtungen unter Verwendung 
von Chlorgas an der Chlorungseinrichtung 
anzubringen.
Bei den übrigen aufgeführten Stoffen ist das 
Schild an den Stellen anzubringen, wo mit 
nebenstehenden Stoffen offen umgegangen 
wird, sofern keine geeignete Absaugung 
vorhanden ist.

Natriumhypochlorit-
lösung
Natriumchloritlösung
Chlordioxidlösung
Calciumhypochlorit
Trichlorisocyanursäure
Natriumdichloriso-
cyanurat
Salzsäure (≥ 25 %)
Schwefelsäure (≥ 15 %)

Das Schild „Handschutz benutzen“ ist an den 
Stellen anzubringen, wo mit nebenstehen-
den Stoffen offen umgegangen wird, z. B. 
beim Umfüllen. 

Chlor
Natriumhypochlorit-
lösung
Natriumchloritlösung
Chlordioxidlösung
Salzsäure (≥ 25 %)
Schwefelsäure (≥ 15 %)

Das Schild „Fußschutz benutzen“ ist an den 
Stellen anzubringen, wo mit nebenstehen-
den Stoffen offen umgegangen wird, z. B. 
beim Umfüllen, bzw. Behälter oder Druck-
gasbehälter bewegt werden.

Natriumhypochlorit-
lösung
Natriumchloritlösung
Chlordioxidlösung
Salzsäure (≥ 25 %)
Schwefelsäure (≥ 15 %)

Das Schild „Gesichtsschutz benutzen“ ist an 
den Stellen anzubringen, wo mit neben-
stehenden Stoffen offen umgegangen wird, 
z. B. beim Umfüllen.

III. Gebotsschilder
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Schild Stoff Bemerkung

Calciumhypochlorit
Trichlorisocyanursäure
Natriumdichloriso-
cyanurat

Das Schild „Augenschutz benutzen“ ist an 
den Stellen anzubringen, wo mit neben-
stehenden Stoffen offen umgegangen wird, 
z. B. beim Umfüllen. 

Natriumhypochlorit-
lösung
Natriumchloritlösung
Chlordioxidlösung
Salzsäure (≥ 25 %)
Schwefelsäure (≥ 15 %)

Das Schild „Schutzkleidung benutzen“ ist 
an den Stellen anzubringen, wo mit neben-
stehenden Stoffen offen umgegangen und 
Körperschutz (Schutzschürze) benötigt wird, 
z. B. beim Umfüllen. 
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Schild Bemerkung

Bei ortsfesten Chlorungseinrich-
tungen unter Verwendung von 
Natriumhypochlorit ist dieses 
Schild an den Einrichtungen und 
in Lager- und Umfüllräumen 
anzubringen, in denen Natrium-
hypochlorit verwendet wird.

Bei ortsfesten Chlorungseinrich-
tungen unter Verwendung von 
Calciumhypochlorit ist dieses 
Schild an den Einrichtungen und 
in Lager- und Umfüllräumen 
anzubringen, in denen Calcium-
hypochlorit verwendet wird.

Bei ortsfesten Chlorungseinrich-
tungen unter Verwendung von 
Natriumchlorit ist dieses Schild an 
den Einrichtungen und in Lager- 
und Umfüllräumen anzubringen, 
in denen Natriumchlorit verwen-
det wird.

Bei ortsfesten Chlorungseinrich-
tungen unter Verwendung von 
Chlorcyanurat ist dieses Schild an 
den Einrichtungen und in Lager- 
und Umfüllräumen anzubringen, 
in denen Chlorcyanurat verwen-
det wird.

Behälter und Geräte nicht wechselweise 
benutzen!

	 Natriumchlorit + Chlorgas 	 sehr giftiges
	 Natriumchlorit + Säure  	 Clordioxidgas
	 Natriumchlorit + Peroxodisulfat

Lebensgefahr!

Behälter und Geräte nicht wechselweise 
benutzen!

	 Chlorcyanurat + Hypochlorit 	 explosives
					     Stickstofftrichlorid

	 Chlorcyanurat + Säure  	 giftiges Chlorgas

Lebensgefahr!

IV. Zusatzschilder

Behälter und Geräte nicht wechselweise 
benutzen!

  Natriumhypochlorit + Säure 	 giftiges

				    Chlorgas

Lebensgefahr!

Behälter und Geräte nicht wechselweise 
benutzen!

 Calciumhypochlorit + Säure 	 giftiges

				    Chlorgas

Lebensgefahr!
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9.3		 Vorschriften und Regeln 

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlägigen Vorschriften und 
Regeln zusammengestellt: 

9.3.1	 Gesetze und Verordnungen 

Buchhandel und Internet, z. B. www.gesetze-im-internet.de
–	 Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV) und zuge- 
	 hörige Arbeitsstättenregeln (ASR),
–	 Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von  
	 Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb 		
	 überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen  
	 Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV),
–	 Verordnung über Gefahrstoffe (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV),
–	 Lärm und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationArbSchV),
–	 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV),
–	 Bauordnungen der Bundesländer,

–	 Verordnungen der Bundesländer über Badeanstalten.

9.3.2	 Unfallverhütungsvorschriften 

Zu beziehen bei Ihrem Unfallversicherungsträger. 
Die Adressen finden Sie unter www.dguv.de

-	 „Grundsätze der Prävention“ (BGV/GUV-V A1),
-	 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV/GUV-V A3),
-	 „Bauarbeiten“ (BGV/GUV-V C22),
-	 „Chlorung von Wasser“ (BGV/GUV-V D5),
-	 „Krane“ (BGV/GUV-V D6),
-	 „Winden, Hub- und Zuggeräte“ (BGV/GUV-V D8).
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9.3.3	 Regeln und Informationen der Unfallversicherungsträger

Zu beziehen bei Ihrem Unfallversicherungsträger. 
Die Adressen finden Sie unter www.dguv.de 

Regeln
-	 „Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“ (BGR/GUV-R 133),
-	 „Richtlinien für die Verwendung von Ozon zur Wasseraufbereitung“  
	 (GUV-R 1/474/ ZH 1/474),
-	 „Betreiben von Arbeitsmitteln“ (BGR/GUV-R 500).
 
Informationen
-	 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche“ (GUV-I 8527), 
-	 „Anleitung zur Ersten Hilfe“ (BGI/GUV-I 510-1),
-	 Prüfliste zur UVV „Chlorung von Wasser“ (GUV-I 8544).

9.3.4	 Regeln der Technik

9.3.4.1	 DIN-Normen 
Beuth Verlag GmbH		
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
www.beuth.de

–	 DIN EN	13451	 Schwimmbadgeräte – Teile 1 bis 11,
–	 DIN EN	1069	 Wasserrutschen ab 2 m Höhe – Teile 1 und 2,
–	 DIN EN	14387 	 Atemschutzgeräte – Gasfilter und Kombinationsfilter –  
				    Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,
–	 DIN EN	378 	 Kälteanlagen und Wärmepumpen; Sicherheitstechnische und um- 
				    weltrelevante Anforderungen,
–	 DIN EN	1253 	 Abläufe für Gebäude – Teile 1 bis 4,
–	 DIN EN	12193	 Licht und Beleuchtung – Sportstättenbeleuchtung,
–	 DIN EN	12665	 Licht und Beleuchtung – Grundlegende Begriffe und Kriterien für 		
				    die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung,
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–	 DIN EN	12464-1	 Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten –  
				    Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen,
–	 DIN EN	12464-2	Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten –  
				    Teil 2: Arbeitsplätze im Freien,
–	 DIN EN	60204-1	Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – 
 				    Teil 1: Allgemeine Anforderungen,
–	 DIN 	4242 	 Glasbaustein-Wände; Ausführung und Bemessung,
–	 DIN 	18361 	 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen,  
				    Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistun- 
				    gen (ATV); Verglasungsarbeiten,
–	 DIN 19606 	 Chlorgasdosieranlagen zur Wasseraufbereitung – Anlagenbau und 	
				    Betrieb,
–	 DIN 19627 	 Ozonerzeugungsanlagen zur Wasseraufbereitung,
–	 DIN 19643 	 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser – Teile 1 bis 5.
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9.3.4.2	 VDE-Bestimmungen 
Beuth Verlag GmbH		
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
www.beuth.de
bzw.
VDE-Verlag GmbH		
Bismarckstraße 33
10625 Berlin
www.vde.com
–	 DIN VDE 0100-702 	 Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für 		
				    Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art, Teil 702: 		
				    Becken von Schwimmbädern und andere Becken,
–	 DIN VDE 0108-100 	 Sicherheitsbeleuchtungsanlagen. 

9.3.4.3	 Andere Schriften
Bezugsquelle: 
Bundesfachverband Öffentliche Bäder (BöB) 
Postfach 34 02 01
45074 Essen
–	 Richtlinien für den Bäderbau des Koordinierungskreises Bäder (KOK-Richtlinien),
–	 Merkblatt Sicherung von Abflussleitungen gegen Andruckkräfte (60.03) der  
	 Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, 
–	 Merkblatt Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflicht in öffentlichen Bädern während 	
	 des Badebetriebs (94.05) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen.
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